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2. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Was-

serverbandes über die Erhebung von Verwaltungskosten (Verwaltungskosten-

satzung) vom 01.11.2022 

Artikel 1 

Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung 

von Verwaltungskosten (Verwaltungskostensatzung) vom 01.11.2022 in der Fas-

sung der 1. Änderungssatzung vom 12.12.2023 wird wie folgt geändert: 

 

I. Änderung des Kostentarifs 

Die Nrn. 10 wird wie folgt geändert:   

 Art der Amtshandlung Einheit Gebühr 

   mindestens höchstens 

10 Übersendung einer Bescheidkopie auf dem 

Postweg 

Vorgang 6,00 € 6,00 € 

 

II. Änderung der Anlage  

Die Anlage wird wie folgt ergänzt:  

Gemeinde Apen Vertrag zur Übernahme und Durchfüh-

rung der Abwasserbeseitigung der Ge-

meinde Apen durch den OOWV vom 

22.11.2024. 

 

Gemeinde Bock-

horn 

Vertrag zur Übernahme und Durchfüh-

rung der Abwasserbeseitigung der Ge-

meinde Bockhorn durch den OOWV vom 

12.11.2024. 

 

Stadt Schortens Vertrag zur Übernahme und Durchfüh-

rung der Abwasserbeseitigung der Stadt 

Schortens durch den OOWV vom 

25.11.2024. 

 

 

 



 

 

Seite 2/2 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 


